
Vorwürfe
Zu „Anwalt des Kronzeugen: Vorwürfe \
gegen Poliziste i woian schort seit 1992
bekahht", In WELT am SONNTAG vom 5.

, März

k

Sicher ist es' richtig und drin
gend notwendig, die' gegen
Vollzugsbeamte der Hambur-!
ger Polizei erhobenen Vorwür-'
fe -i auch soweit sie die oberste
Polizeiführung betreffen -'
aufzuklären und gegebenen-',
falls die disziplinar-,und straf
rechtlichen

	

Konsequenzen'
daraus' zu ziehen.

i ` Schon, aus Gründen der,Vor-
beugung scheint es mir, aber
noch wichtiger, den Ursachen
derartiger Verhaltensweisen
(und deren Verschweigung)
nachzugehen. Dabei wird man
das Augenmerk auchauf, Teile
der Ausbildung der Hambur-
ger Polizeibeamten richten
müssen.'. Wenn ,schon dort ein

ritischer Student.am Fachbe-
reiche~e Polizei, zum Beispiel mit

Antrag,auf Prüfung der
Dienstfähigkeit wegen angeb
lichen Verdachts einer geisti-,
gen , Erkrankung konfrontiert'
wird, wird tmali kaubi erwarten
können, daß j `Vollzugsbeamte'
mit ,derartigen Erfahrungen
aus ihrer. AAusbildung künftig
Kritik äm Verhalten ihrer Kol-
legen üben, geschweige denn
melden - mit allen sich daraus
für sie ,,unter Umständen erge-
benden Konsequenz. ''
Prof. Lit. MANFRED
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